Öffentliche Petition
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An den 

Deutschen Bundestag
Datum: 12.09.2005
Petitionsausschuss

Platz der Republik 1

11011 Berlin


Lesen Sie bitte vor Abgabe des Formulars die Richtlinie für die Behandlung von Öffentlichen Petitionen, um sich zu vergewissern, dass Ihr Anliegen als Gegenstand einer Öffentlichen Petition zulässig ist. Sie können sich aber auch vom Sekretariat des Petitionsausschusses beraten lassen; die Kontaktadresse finden Sie am Ende dieses Formulars.

zur Richtlinie

 FORMDROPDOWN 

Ich akzeptiere die Richtlinie für die Behandlung von Öffentlichen Petitionen und bin einverstanden, dass mein Name und meine Anschrift veröffentlicht werden.


Angaben zum Hauptpetenten

Bitte machen Sie folgende Angaben zu der Person oder der Organisation, die die Öffentliche Petition einreicht einschließlich einer Kontaktadresse, an die die Korrespondenz geschickt werden soll.

Die mit *gekennzeichneten Felder müssen ausgefüllt werden, da ohne sie eine Petitionsbearbeitung nicht möglich ist.

	*Anrede
	 FORMDROPDOWN 


	

	*Name
	Pleines

	

	*Vorname
	Jochen

	

	Titel
	     


Anschrift:

	*Ort
	Tuttlingen

	

	*PLZ
	78532

	

	*Straße
	Dachsweg 6

	

	Land/Bundesland
	Baden-Württemberg

	

	Telefon
	07461-79194
	Fax
	     

	

	*E-Mail
	jochen.pleines@web.de


	Wortlaut der Öffentlichen Petition/Was möchten Sie mit Ihrer Petition konkret erreichen?
Beschreiben Sie in kurzer Form, welche Maßnahmen Sie vom Deutschen Bundestag erwarten. (Anliegen) Hierfür stehen Ihnen maximal ca. 5 Zeilen (500 Zeichen) zur Verfügung. (Begründung siehe übernächstes Feld)

	Der Deutsche Bundestag möge beschließen.....
§ 22  EStG bb) Satz 2 wird wie folgt geändert: 
Dies gilt auf Antrag auch für Leibrenten und andere Leistungen, soweit diese auf freiwilligen Beiträgen oder auf bis zum 31.12.2004 geleisteten Beiträgen beruhen, welche oberhalb des Betrags des Höchstbeitrags zur gesetzlichen Rentenversicherung gezahlt wurden; der Steuerpflichtige muss nachweisen, dass die freiwilligen Beiträge mindestens zehn Jahre aus versteuertem Einkommen gezahlt wurden bzw. der Betrag des Höchstbeitrags (....) wurde.


	Frist für die Mitzeichnung:
Bitte wählen Sie die Dauer für Ihre Mitzeichnungsfrist aus. Wir empfehlen im Normalfall einen Zeitraum von vier oder sechs Wochen.
Die Mitzeichnungsfrist beginnt mit der Veröffentlichung Ihrer Petition.

	Mitzeichnungsfrist 
 FORMDROPDOWN 



	Bitte geben Sie eine kurze Begründung für Ihre Petition:
Hierfür steht Ihnen maximal eine Seite zur Verfügung.

	Die jetzige Regelung des § 22 EStG ist m.E. teilweise verfassungswidrig, weil Renten aus freiwilligen Beiträgen vom versteuerten Einkommen nicht mit ihrem Ertragsanteil, sondern bei Rentenbeginn 2005 mit 50% (später höher) zu versteuern sind. Dies stellt eine Ungleichbehandlung zu privaten Rentenversicherungen dar, die nur mit ihrem Ertragsanteil versteuert werden. Leistungen der gesetzlichen Rentenversicherung aus freiwilligen, versteuerten Beiträgen bzw. aus privaten Rentenversicherungen müssen jedoch steuerlich gleich behandelt werden, weil es für die Besteuerung unerheblich sein muss,  an welche Versicherung die  Beiträge bzw. die Prämien gezahlt werden.

Im Einzelnen verstößt m.E. § 22 EStG gegen:
1. Verbot der Doppelbesteuerung
2. Gleichheitsgrundsatz
3. Vertrauensschutz    

In meinem konkreten Fall habe ich bis zum 31.12.2004 438 (=36,5 Jahre) freiwillige Beiträge gezahlt. Allein daraus ergeben sich 11,6964 Entgeltpunkte.. Die ab 2005 gezahlte Rente ist nach geltendem Recht mit 50% zu versteuern und nicht mit einem Ertragsanteil von 22 %. Nachweislich aus den Steuerbescheiden von 1994 bis 2004 sind diese freiwilligen Beiträge aus versteuertem Einkommen gezahlt worden. Ich halte die jetzige Regelung aus den o.g. Gründen für verfassungswidrig. Mit dieser Petition möchte ich erreichen, dass der entsprechende Paragraph geändert wird, so dass der  lästige und eigentlich unnötige Gang zum BVerfG überflüssig wird.



	Wenn Sie Anregungen für die Online-Diskussion geben wollen, können Sie dies in diesem Feld, z.B. durch Stichworte oder Fragen:
Hierfür stehen Ihnen maximal ca. 10 Zeilen (1000 Zeichen) zur Verfügung.

	     


Soweit Sie es für wichtig halten, senden Sie bitte ergänzende Unterlagen in Kopie (z.B. Entscheidungen der betroffenen Behörde, Klageschriften, Urteile) auf dem Postweg an die unten genannte Adresse.

Haben Sie das Formular vollständig ausgefüllt und wollen Sie, dass Ihre Petition nunmehr bearbeitet wird?

Dann bestätigen Sie dies durch Eingabe Ihres Namens und Vornamens:

	Name:
	Pleines
	Vorname:
	Jochen



Kontaktadresse für Rat und Hilfe beim Ausfüllen des Formulars:

DEUTSCHER BUNDESTAG

Sekretariat des Petitionsausschusses

Platz der Republik 1

11011 Berlin

Tel.: (030) 227 35257

E-Mail: e-petitionen@bundestag.de


Hinweis:
Das ausgefüllte Formular für die Öffentliche Petition ist als Anlage (Attachment) zu einer E-Mail an e‑petitionen@bundestag.de zu senden. 
�












